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K 0028/2017 (DBK) 

Kleine Anfrage Franziska Roth (SP, Solothurn): Kunst am Bau Bürgerspital Solothurn 

(07.03.2017)  

 

Gemäss § 2 d) des Gesetzes über Kulturförderung vom 28. Mai 1967 wird die Anschaffung von 
Werken der bildenden Kunst und künstlerische Ausstattung von kantonseigenen Bauten so-
wie die Beteiligung an der künstlerischen Ausschmückung von öffentlichen Bauten und Plät-
zen als Aufgabe der öffentlichen Kulturpflege betrachtet. Kunst-am-Bau-Kredite sind Teil des 
Verpflichtungskredites, den der Kantonsrat oder das Volk für den entsprechenden Bau ge-
sprochen hat. Laut § 5 ist der Regierungsrat mit dem Vollzug beauftragt. Er setzt Kommissio-
nen ein und zieht Fachleute bei, die ihn in der Mitwirkung, Förderung und Unterstützung der 
verschiedenen Kulturaufgaben beraten und vertreten.  
Laut § 9 Fördergrundsätze der Verordnung über das Kuratorium für Kulturförderung kann 

gefördert werden wer folgende Grundsätze erfüllt: 

a) Kunst- und Kulturschaffende, die im Kanton Solothurn Wohnsitz haben 

oder einen engen Bezug zum Kanton Solothurn aufweisen. 

b) im Bereich der Kunst und Kultur tätige Institutionen, die ihren Sitz im 

Kanton Solothurn haben oder zu deren Tätigkeitsgebiet der Kanton 

Solothurn gehört; 

c) Projekte, die in engem Bezug zum Kanton Solothurn stehen. 
 

Mit der Bewilligung der total 800 000 Franken, die 0,25 Prozent der Bausumme von 340 Mio. 

Franken entsprechen, hat der Regierungsrat einerseits die Gelder und andererseits das Wett-

bewerbsprogramm für die erste Etappe des Kunst-am-Bau Projekts für den Neubau des Bür-

gerspitals Solothurn genehmigt. Dieses Projekt dürfte das grösste sein, das der Kanton Solo-

thurn je an die Hand genommen hat. Solche Projekte werden in anderen Kantonen oft auf-

grund der Einladung von Künstlerkuratorinnen und -kuratoren als Gemeinschaftswerk ausge-

führt, so dass mehrere Kunstschaffende gefördert werden. Auf Kritik stösst nun einerseits, 

dass nur 10 Kunstschaffende für den Wettbewerb eingeladen wurden und andererseits, dass 

sich unter diesen lediglich ein Künstler aus dem Kanton Solothurn befindet.  

 

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen: 

1. Wer ist für die Planung und Durchführung des Kunst-am-Bau Projekts beim Neubau Bür-
gerspital Solothurn verantwortlich? Wer ist der Projektleiter, wer sind die Jurymitglieder? 

2. Wurde für das wohl grösste Kunst-am-Bau Projekt des Kantons Solothurn die Zusammenar-
beit mit Fachverbänden oder Kulturförderern im Kanton oder in anderen Kantonen ge-
sucht? Wenn ja, mit wem? Wenn nein, warum nicht? 

3. Welche Funktion übt in diesem Projekt der Fachausschuss Bildende Kunst und Architektur 
des Kantonalen Kuratoriums aus? 

4. Mit dem Argument von Zeitdruck wird in den Medien erwähnt, dass ein Einladungsverfah-
ren einem Ausschreibungsverfahren vorgezogen wurde. Dies erstaunt mich, ist das Projekt 
Bürgerspital doch schon einige Zeit unterwegs - Spatenstich April 2015 - und es war klar, 
dass hier ein grösseres Kunstprojekt entstehen würde, in Anbetracht der vorgegebenen 
Bausumme von 340 Mio. Franken. Wann hat der Regierungsrat der Kunstkommission 
„Neubau Bürgerspital“ den Auftrag erteilt, das Auswahlverfahren für die Kunst am Bau 
auszulösen? Warum wurde für dieses grosse Vorhaben das Einladungsverfahren und nicht 
das Ausschreibungsverfahren gewählt? 



5. Warum wurden lediglich zehn Kunstschaffende für dieses Projekt eingeladen? Und wie 
viele davon aus dem Kanton Solothurn? Werden bei einer zweiten Etappe (Gestaltung des 
Parks und des Wirtschaftsgebäudes) ausschliesslich Solothurner Kunstschaffende berück-
sichtigt? 

6. Wurden die Fördergrundsätze unter § 9 der Verordnung über das Kuratorium für Kultur-
förderung berücksichtigt? Wenn ja, in welchem engen Bezug stehen die ausgewählten 
Künstlerinnen und Künstler zum Kanton Solothurn? Wenn nein, nach welchen Kulturför-
dergrundsätzen erfolgte die Auswahl resp. warum wurden die Fördergrundsätze missach-
tet? 

7. Ein Kunst-am-Bau Projekt umfasst verschiedene Möglichkeiten, künstlerisches Schaffen 
einzubeziehen. Um ein umfassendes künstlerisches Konzept zu erarbeiten, braucht es den 
Einbezug eines Künstler-Kurators oder die Bewerbung von Teams verschiedener Kunst-
schaffenden. Warum wurden in dieses grosse Projekt nur Einzelpersonen einbezogen? Wa-
rum wurde keine offene Ausschreibung durchgeführt, bei der sich ganze Teams bewerben 
können? 

8. Wurde die Auswahl vom Architektenteam unterstützt, waren sie Teil der Jury? 
9. Ein Spital ist stark frequentiert und hat eine grosse Ausstrahlung in die Region. Warum 
wurde die Projektsumme auf 0,25% festgelegt? Bei Kunst am Bau im Campus Olten Fach-
hochschule NW waren es 0.33%, beim Gefängnis Deitingen waren es (mit 215'000 Franken) 
0.4%. 

 

Begründung 07.03.2017: Im Vorstosstext enthalten. 

 

Unterschriften: 1. Franziska Roth, 2. Hardy Jäggi, 3. Fränzi Burkhalter, Markus Ammann, Mar-

kus Baumann, Simon Bürki, Simon Esslinger, Angela Kummer, Thomas Marbet, Anna Rüefli, 

Luzia Stocker, Mathias Stricker, Urs von Lerber (13) 


